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Neuer Schulhof Grundschule "Am Rosenmaar PPS" in Höhenhaus 
Beantwortung der gemeinsamen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und 
der SPD-Fraktion 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und die SPD-Fraktion stellten im November 2010 folgende 
Anfrage in der Sitzung der Bezirksvertretung am 15.11.2010: 
 

1. Wurden die o.g. Standards/Richtlinien nicht der Ausschreibung zugrunde gelegt? 
2. Oder sind „Baumängel“ festgestellt worden, die dem Hersteller angelastet werden müssen? 
3. Wenn ja, werden Regressansprüche an die Baufirma gerichtet? 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 

1. Die befestigten Pausenhofflächen des hinteren Schulhofes sind noch nicht schwerlastver-
kehrstauglich angelegt. Nach den zitierten BQA (Bau-, Qualitäts- und Ausstattungsstan-
dards für Freianlagen an Schulen der Stadt Köln) müssen sie es nur bei gleichzeitiger Nut-
zung als Pflege-, Feuerwehr- und Ver- und Entsorgungszufahrt sein. Die regelmäßige An-
lieferung für die Küchenbewirtschaftung erfolgt wie bereits geschildert über den vorderen 
Schulhof. Ein Noteinsatz der Feuerwehr ist auch unter den jetzigen Bedingungen jederzeit 
über den hinteren Schulhof möglich. 

 
2. Die Gesamtmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen. In 2011 erfolgt noch die Ausführung 

eines 3. Bauabschnittes mit Abbruch- und Kanalsanierungsarbeiten. Dabei werden die hin-
teren Schulhofflächen für die Nutzung als Feuerwehrzufahrt schwerlastverkehrstauglich 
hergestellt. 

 
3. Eine Beantwortung der Fragen 2 und 3 der Anfrage erübrigt sich damit. 


